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Seit den siebziger Jahren gehört die Aus-
einandersetzung um die Nutzung der
Atomenergie zu den zentralen Konfliktfel-
dern in unserer Gesellschaft. Standen
anfangs vor allem die Errichtung von Atom-
kraftwerken und die Planung von Wieder-
aufarbeitungsanlagen im Zentrum der Aus-
einandersetzungen, hat sich mit dem Ende
des Neubaus von Reaktoren der Protest
auf Transporte abgebrannter Brennele-
mente verlagert. Wem sind nicht die Bilder
der Großeinsätze der Polizei bei CASTOR-
Transporten in die Transportbehälterlager
Gorleben und Ahaus in Erinnerung?

Die mit der Nutzung der Atomenergie ver-
bundenen Risiken, die bisher ungelöste
Endlagerung und die fehlende gesell-
schaftliche Akzeptanz waren der Anlass
für die Bundesregierung, den Ausstieg aus
der Atomenergie zu beschließen. Mit der
Vereinbarung mit den Energieversor-
gungsunternehmen über die geordnete
Beendigung der Kernenergienutzung hat
sie im Juni 2000 die Weichen für das Ende
der Atomkraft gestellt. Die zeitliche Befri-
stung der Betriebsgenehmigungen, die
Beschränkung der Entsorgung auf direkte
Endlagerung spätestens ab Mitte 2005
und die geplante Errichtung von Zwi-
schenlagern am Standort der Atomkraft-

werke führen zu einer Reduzierung der
noch notwendigen Transporte abgebrann-
ter Brennelemente bzw. hochradioaktiver
Abfälle.

Für die Genehmigung dieser Transporte ist
das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)
zuständig. Genehmigungen werden nur
erteilt, wenn die Vorschriften des Ver-
kehrsrechts und des Atomrechts eingehal-
ten werden. Mit der Genehmigung der von
den Betreibern der Atomkraftwerke bean-
tragten Transporte werden vom BfS Aufla-
gen erteilt, die die gesetzlich festgeschrie-
bene Garantie des Strahlenschutzes der
Bevölkerung und des eingesetzten Perso-
nals gewährleisten.

Mit der Genehmigung oder der Nichtge-
nehmigung der Transportanträge endet
die Zuständigkeit des BfS.

Ob und wann von erteilten Genehmigun-
gen Gebrauch gemacht wird, liegt in den
Händen der Verursacher des zu transpor-
tierenden Atommülls, den Betreibern der
Atomkraftwerke. Das geschieht in enger
Abstimmung mit den Polizeibehörden der
Bundesländer und dem Bundesgrenz-
schutz, die die Sicherung der Transporte
gewährleisten müssen. 

Die Länder sind noch in einer weiteren
Weise beteiligt. Die Aufsichtsbehörde des
Landes – meist das Umweltministerium –
kontrolliert die Einhaltung der vom BfS for-
mulierten Genehmigungen für Straßen-
transporte. Für Schienentransporte über-
nimmt diese Aufgabe zentral das Eisen-
bahnbundesamt.

Mit der vorliegenden Broschüre möchte
ich einen Beitrag zur Versachlichung der
Debatte um die Beförderung der hochra-
dioaktiven Abfälle aus der Nutzung der
Atomenergie leisten. 

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter http://www.bfs.de

Wolfram König 
Präsident des Bundesamtes für Strahlen-
schutz 
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VORWORT



Zur Ver- und Entsorgung der in Deutsch-
land betriebenen 19 Atomkraftwerke sind
eine Vielzahl von Transporten mit radioak-
tiven Stoffen notwendig. Insbesondere die
Transporte mit abgebrannten Brennele-
menten und anderen hochradioaktiven
Stoffen haben in den letzten Jahren immer
wieder für Schlagzeilen und Verunsiche-
rung in der Bevölkerung gesorgt.

Im Mai 1998 setzte das Bundesumweltmi-
nisterium alle Transporte mit bestrahlten
Brennelementen aus deutschen Atom-
kraftwerken und die Transporte zur Rück-
führung von hochradioaktiven Abfällen
aus der Wiederaufarbeitung in Frankreich
aus Sicherheitsgründen aus. Die Energie-
versorgungsunternehmen hatten jahrelang
massive radioaktive Verunreinigungen an

den Außenflächen der Behälter und an
den verwendeten Transportmitteln ver-
schwiegen. Die Kontaminationen über-
schritten den international festgelegten
Grenzwert teilweise um mehr als das Hun-
dertfache. Die Ursachen, wie auch das
Ausmaß der Gefährdung, wurden von
Fachleuten auch nach gründlichen Unter-
suchungen unterschiedlich bewertet.
Sicher ist, dass Atomtransporte nur dann
durchgeführt werden dürfen, wenn die
vorgeschriebenen Grenzwerte zuverlässig
eingehalten werden.

Jährlich rollen Hunderte von Transporten
mit Kernbrennstoffen durch Deutschland.
Mit der Inbetriebnahme des Zwischenla-
gers in Gorleben, ersten Rücktransporten
aus der Wiederaufarbeitung und der direk-

ten Beförderung von CASTOR-Behältern
mit abgebrannten Brennelementen aus
deutschen Atomkraftwerken in die beste-
henden Zwischenlager in Gorleben und
Ahaus haben Proteste gegen Atomtrans-
porte bundesweites Aufsehen erregt. Tau-
sende Menschen demonstrierten gegen
diese Transporte. 

Trotz der Neuorientierung der Energiepoli-
tik durch die Bundesregierung, die mit den
Energieversorgungsunternehmen im Juni
2000 den Ausstieg aus der Nutzung der
Atomenergie vereinbart hat, bleibt das
Thema Atomtransporte auf der Tagesord-
nung. Neben der notwendigen Einhaltung
von Vorschriften und Schutzzielen gilt es,
künftig die Anzahl der Transporte zu mini-
mieren.
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Die Zwischenlager sind nur eine Station
auf der langen Reise radioaktiver Brenn-
stoffe von ihrer Herstellung bis zu ihrer
Entsorgung. Der Weg des Kernbrennstoffs
beginnt in den Uranminen. Weltweit größ-
te Produzenten von Uranerz sind Kanada,
Australien, Südafrika, Niger und die USA.
Aus den Minen wird das Uranerz in die
Erzaufbereitung transportiert und dort zu
Ammoniumdiuranat ((NH4)2U2O7) verarbei-
tet, einem gelblichen Pulver, auch Yellow
Cake genannt. Im nächsten Schritt erfolgt
eine weitere Uranaufkonzentrierung und
die Umwandlung in Uranoxid (U3O8).
Uranoxid wiederum wird erneut auf die
Reise geschickt, um in einer der großen
Konversionsanlagen in Kanada, den USA,
Großbritannien oder Frankreich zu Uran-
hexafluorid (UF6) verarbeitet zu werden.
Das weiße kristalline Pulver wird in Druck-
behälter gefüllt, erneut verladen und zu
den Anreicherungsanlagen befördert. Dort
wird der Anteil an spaltbarem 235U von 0,7
auf 3 bis 5 Prozent gesteigert, um die für
die atomare Kettenreaktion in Leichtwas-
serreaktoren erforderliche Konzentration
zu erreichen. Eine deutsche Uran-Anrei-
cherungsanlage steht auch im nordrhein-
westfälischen Gronau. Der Betreiber
Urenco Deutschland GmbH besitzt eine
Genehmigung für jährlich 1800 t Uran-
trennarbeit.

In anderthalb Tonnen schwere Druck-
behälter verladen setzt der Kernbrennstoff
seinen Weg in die Brennelementefertigung
fort. Hier wird das angereicherte Uranhe-
xafluorid zu Urandioxid weiterverarbeitet.

Das graue Pulver wird in Tabletten ge-
presst, zu einem porzellanharten Material
gesintert und in metallene, gasdicht ver-
schlossene Hüllrohre gefüllt. Diese Brenn-
stäbe werden gitterförmig angeordnet und
bilden zusammen ein Brennelement. Die
einzige deutsche Brennelementefabrik
betreibt die zur Siemens AG gehörende
Advanced Nuclear Fuels GmbH in Lingen
im Emsland mit einer Produktion von 650 t
im Jahr.

Zum Einsatz im Reaktor werden die fri-
schen Brennelemente zu den jeweiligen
Betriebsstandorten transportiert. Im Ver-
gleich zu abgebrannten Brennelementen
geben sie nur eine vergleichsweise gerin-
ge Strahlung ab. Das gilt auch für Uran-
Plutonium-Mischoxid (MOX)-Brennele-
mente. Das darin enthaltene Plutonium
aber darf keinesfalls in die Umwelt gelan-
gen, da das Einatmen schon kleinster
Mengen Lungenkrebs hervorrufen kann.

TRANSPORTE ZUR VERSORGUNG VON ATOMKRAFTWERKEN

Behälter für Uranhexafluorid Quelle: Archiv Ridder



Von den Hunderten von Brennelementen,
die im Reaktor eingesetzt sind, wird jedes
Jahr ein Teil ausgetauscht. Die abge-
brannten Brennelemente werden zunächst
6 bis 12 Monate in einem werksinternen
wassergefüllten Becken zwischengela-

gert, bis ihre durch den Spaltprozess
bedingte Wärmeproduktion auf etwa ein
Tausendstel des Anfangswertes abgeklun-
gen ist. 

Bis 1994 wurden die abgebrannten Brenn-
elemente in Transportbehälter verpackt
und auf Straße, Schiene und dem Seeweg
in die Wiederaufarbeitungsanlagen in
Frankreich und Großbritannien geschickt.
Mit der Änderung des Atomgesetzes ist
seit 1994 die prinzipielle Möglichkeit der
direkten Endlagerung abgebrannter
Brennelemente ohne Wiederaufarbeitung
eröffnet. Vor der direkten Endlagerung
müssen die abgebrannten Brennelemente
einige Jahrzehnte im Zwischenlager weiter
abklingen.

Darüber hinaus müssen auch schwach-
und mittelradioaktive Abfälle befördert
werden, die in der Brennelementeherstel-
lung, beim Betrieb eines Atomkraftwerks,
in Forschungseinrichtungen und im medi-
zinischen Bereich entstehen.

In den Wiederaufarbeitungsanlagen wer-
den die bestrahlten Brennelemente zuerst
zersägt. Durch physikalisch-chemische
Verfahren werden das noch vorhandene
Uran, das durch den Abbrandprozess ent-
standene Plutonium und die Spaltproduk-

te getrennt. Das Plutonium wird zu Ferti-
gungsanlagen für Mischoxid-Brennele-
mente verbracht und dort zu sogenannten
MOX-Pellets verarbeitet. In Hüllrohre
gefüllt entstehen daraus wiederum neue
Brennstäbe, die als MOX-Brennelemente
in etwa der Hälfte der deutschen Atom-
kraftwerke eingesetzt werden. In den letz-
ten Jahren wurden MOX-Brennelemente
fast ausschließlich aus der belgischen Fer-
tigungsanlage in Dessel nach Deutschland
geliefert. 

Die hochradioaktiven Spaltprodukte aus
der Wiederaufarbeitung werden über eine
längere Abklingzeit gekühlt und dann
durch Verglasung1 für die Endlagerung
vorbereitet. Diese verglasten Abfälle (HAW-
Kokillen) werden in Spezialbehälter verla-
den und nach Deutschland zurücktrans-
portiert. Die Bundesrepublik Deutschland
verpflichtete sich 1979, die Rücklieferung
aller konditionierten radioaktiven Abfälle
zuzulassen und im Rahmen der bestehen-
den Rechtsvorschriften zu erleichtern.
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TRANSPORTE ZUR ENTSORGUNG VON ATOMKRAFTWERKEN

Das Brennelement-Zwischenlager Ahaus Quelle: BZA

Abtransport eines Behälters für abgebrannte Brennelemente aus dem Kernkraftwerk Phi-
lippsburg zur Wiederaufarbeitungsanlage in Frankreich. Der Behälter wird unter einer ver-
schiebbaren Haube befördert Quelle: Archiv Ridder

1 Bei der Verglasung werden die hochaktiven Spalt-
produktlösungen auf hohe Temperaturen erhitzt. Die
Flüssigkeit verdampft. Das entstandene Granulat wird
unter Zugabe von Glasfritte geschmolzen und in Stahl-
behälter abgefüllt. Diese Behälter werden als Glasko-
killen bezeichnet.



1995 erteilte das Bundesamt für Strahlen-
schutz eine Aufbewahrungsgenehmigung
für das Transportbehälterlager in Gorle-
ben, die sowohl die Lagerung der hochra-
dioaktiven Abfälle aus der Wiederaufarbei-
tung als auch bestrahlter Brennelemente
aus deutschen Kernkraftwerken umfasst.

8

Transporte und Abfallentstehung bei der sog. Kernbrennstoffspirale

Nur mit hohem Polizeieinsatz war es in der Vergangenheit möglich, Atomtransporte
durchzuführen. Die fehlende Akzeptanz der Bevölkerung für diese Transporte war der
Grund dafür. Hier der Transport vom Atomkraftwerk Neckarwestheim in das Zwischen-
lager Ahaus im März 1998 Quelle: dpa
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Beim Normalbetrieb eines 1300-Mega-
watt-Atomkraftwerks beträgt das jährliche
Transportaufkommen an radioaktiven
Gütern im langjährigen Mittel etwa 1000
Tonnen. Diese Menge setzt sich zusam-
men aus dem Transportbedarf im Zusam-
menhang mit der Uranverarbeitung und
-anreicherung, der Brennelement-Herstel-
lung, dem Betrieb des Atomkraftwerks,
der Wiederaufarbeitung und der direkten
Endlagerung. Darin enthalten sind abge-
brannte Brennelemente in einer Größen-

ordnung von durchschnittlich 32 Tonnen.
Stoffströme aus der Uranerzgewinnung
und der Stilllegung von Atomkraftwerken
fallen in Deutschland nicht oder derzeit
nicht ins Gewicht. 

Für alle 19 in Betrieb befindlichen deut-
schen Atomkraftwerke ergibt sich daraus
ein Netto-Transportbedarf von rund
20.000 Tonnen schwach-, mittel- und
hochradioaktiver Materialien im Jahr, die
auf Straße, Schiene, zur See und in der

Luft befördert werden müssen. Jährlich
finden in Deutschland rund 445.000 Trans-
porte radioaktiver Stoffe statt, davon
435.000 für Mess- und Forschungs-
zwecke sowie für medizinische Anwen-
dungen. Demgegenüber machen die etwa
100 Transporte abgebrannter Brennele-
mente nur 0,02 Prozent aller Transporte
aus. Allerdings entfallen mehr als 99,5
Prozent der insgesamt beförderten Akti-
vität auf abgebrannte Brennelemente.
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TRANSPORTAUFKOMMEN
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Transporte bestrahlter Brennelemente in Deutschland im Zeitraum von 1970 bis 1999



Für die Genehmigung und Zulassung von
Transporten radioaktiver Stoffe sind in
Deutschland die Vorschriften des Atom-
rechts und des Verkehrsrechts zu beach-
ten. Im Rahmen des Verkehrsrechts ist
das Bundesamt für Strahlenschutz zu-
ständig für die Erteilung von Zulassungen
für Transportbehälter (sogenannte Ver-
sandstückmuster) mit hochradioaktiven
und mit spaltbaren Stoffen. Hierzu gehö-
ren alle CASTOR®-Behälter. 

CASTOR ist die Abkürzung der englischen
Bezeichnung Cask for Storage and Trans-
port of Radioactive Material. Diese Behäl-
ter sind für den Transport und die Zwi-
schenlagerung von abgebrannten Brenn-
elementen aus Atomkraftwerken konstru-
iert worden. Mit diesen Transportbehältern
werden auch die hochradioaktiven Glas-
kokillen aus der Wiederaufarbeitung trans-
portiert und zwischengelagert. 

Das BfS prüft die radiologischen Aspekte
wie die Strahlenabschirmung und die Kri-
tikalitätssicherheit (d.h. den Ausschluss
der Entstehung einer nuklearen Ketten-
reaktion) der Behälter. Mechanische und
thermische Eigenschaften, Dichtheit und
Qualitätssicherung werden eigenständig
von der Bundesanstalt für Materialprüfung
und -forschung (BAM) in Berlin begutach-
tet und durch ein Prüfzeugnis bestätigt.
Auf Basis dieser beiden Untersuchungen
erteilt das BfS den Zulassungsschein.
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GENEHMIGUNG UND ÜBERWACHUNG VON TRANSPORTEN

Das Bundesamt für Strahlenschutz geneh-
migt die Beförderung von radioaktiven
Stoffen und ist darüber hinaus zuständig
für die Erteilung von sog. Bauartzulassun-
gen der Transportbehälter (Versandstück-
muster)

Transport- und Lagerbehälter vom Typ
CASTOR Quelle: BLG



Bevor Kernbrennstoffe oder andere Groß-
quellen auf öffentlichen oder der Öffent-
lichkeit zugänglichen Verkehrswegen
befördert werden dürfen, muss eine
Genehmigung durch das BfS erteilt wer-
den. Sinn und Zweck der Genehmigung
und Beaufsichtigung radioaktiver Trans-
porte ist es, die Sicherheit, das heißt den
Schutz vor Gefahren ionisierender Strah-
lung und einen etwaigen Schadensaus-
gleich zu gewährleisten und gleichzeitig
die in Deutschland befindlichen Kern-
brennstoffe und ihre „Bewegungen“ zu
kontrollieren. Auf die Erteilung der Beför-
derungsgenehmigung besteht ein Rechts-
anspruch, wenn die im Atomgesetz
genannten Voraussetzungen erfüllt sind
(siehe Kasten: AtG § 4, Abs. 1, 2 u.4).

Ob und wann von der jeweiligen Geneh-
migung Gebrauch gemacht wird, liegt in
der Verantwortung der Betreiber kerntech-
nischer Anlagen, die den radioaktiven Müll
verursachen. In jedem Fall müssen die
Genehmigungsinhaber vor Transportbe-
ginn die betroffenen Innenbehörden der
Länder und des Bundes benachrichtigen,
in Einzelfällen auch den Transporttermin
abstimmen. 

Für die Aufsicht über die Einhaltung der in
der Genehmigung festgelegten Anforde-
rungen bei der Beförderung von Kern-
brennstoffen, Großquellen und sonstigen
radioaktiven Stoffen sind bei Schienen-
transporten das Eisenbahn-Bundesamt,
bei Lufttransporten das Luftfahrtbundes-
amt und bei allen anderen Transportarten
die jeweiligen Landesbehörden zuständig.
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Atomgesetz § 4: Beförderung von Kernbrennstoffen

(1) Die Beförderung von Kernbrennstoffen außerhalb eines abgeschlossenen
Geländes, auf dem Kernbrennstoffe staatlich verwahrt werden oder eine nach den
§§ 6, 7 und 9 genehmigte Tätigkeit ausgeübt wird, bedarf der Genehmigung. Diese
wird dem Absender oder demjenigen erteilt, der es übernimmt, die Versendung
oder Beförderung der Kernbrennstoffe zu besorgen.

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit
des Antragstellers, des Beförderers und der den Transport ausführenden Personen
ergeben,

2. gewährleistet ist, dass die Beförderung durch Personen ausgeführt wird, die die
notwendigen Kenntnisse über die mögliche Strahlengefährdung und die anzuwen-
denden Schutzmaßnahmen für die beabsichtigte Beförderung von Kernbrennstof-
fen besitzen,

3. gewährleistet ist, dass die Kernbrennstoffe unter Beachtung der für den jewei-
ligen Verkehrsträger geltenden Rechtsvorschriften über die Beförderung gefährli-
cher Güter befördert werden oder, soweit solche Vorschriften fehlen, auf andere
Weise die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge
gegen Schäden durch die Beförderung der Kernbrennstoffe getroffen ist,

4. die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzver-
pflichtungen getroffen ist,

5. der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen
Dritter gewährleistet ist,

6. überwiegende öffentliche Interessen der Wahl der Art, der Zeit und des Weges
der Beförderung nicht entgegenstehen.

…

(4) Die Genehmigung ist für den einzelnen Beförderungsvorgang zu erteilen; sie
kann jedoch einem Antragsteller allgemein auf längstens drei Jahre erteilt werden ...



Transportbehälter für abgebrannte Brenn-
elemente oder Glaskokillen mit Abfällen
aus der Wiederaufarbeitung enthalten ein
hochradioaktives Inventar, das Alpha-,
Beta-, Gamma- und Neutronenstrahlung
aussendet. Um die mit der Beförderung
verbundenen Gefahren und schädlichen
Wirkungen ionisierender Strahlung für
Leben, Gesundheit und Sachgüter best-
möglich zu begrenzen, sind Schutzvor-
kehrungen zu treffen. Die für Transport
und Lagerung genutzten Behälter müssen
folgenden internationalen Schutzzielen
genügen:
● Ausschluss des Entstehens einer kriti-

schen Anordnung 
● Keine unzulässige Freisetzung des

radioaktiven Inventars im Normalbetrieb
oder bei Störfällen

● Begrenzung der von den radioaktiven
Stoffen ausgehenden ionisierenden
Strahlung

● Abfuhr der beim radioaktiven Zerfall ent-
stehenden Wärme.

Abgebrannte Brennelemente und HAW-
Kokillen dürfen nur in speziell dafür aus-
gelegten Behältern transportiert werden.
Die in Deutschland entwickelten Trans-
portbehälter der Baureihe CASTOR sind
meist gleichzeitig für eine trockene Zwi-
schenlagerung von bis zu 40 Jahren vor-
gesehen. Sie bestehen aus einem speziel-
len Gusseisen, dem Sphäroguss und wer-
den nahtlos in einem Stück gegossen.
Das Deckelsystem besteht aus zwei übe-
reinander liegenden Deckeln, die mit ring-
förmigen Metalldichtungen gegen den
Behälterkörper abgedichtet sind. Darüber
befindet sich eine Schutzplatte, um äuße-
re Einflüsse wie Feuchtigkeit und Staub
fernzuhalten. In die etwa 400 Millimeter
dicke Wandung sind Polyethylenstangen
eingelassen, die sogenannten Moderator-
stäbe. Sie dienen wie die Polyethylenplat-
ten in Boden und Deckel zur Verbesse-
rung der Neutronenabschirmung. Wäh-
rend Alpha- und Betastrahlung durch den
Behälter abgeschirmt wird, dringt ein Teil
der Gamma- und Neutronenstrahlung
nach außen. 

Bei der Beförderung radioaktiver Stoffe
sind verschiedene Grenzwerte für die
Dosisleistung und die Oberflächenverun-
reinigung einzuhalten. So darf die nicht-
festhaftende Oberflächenkontamination an
Versandstücken und Transportfahrzeugen
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den Wert von 4 Becquerel pro Quadratzen-
timeter (Bq/cm2) für Beta-/Gamma-Strah-
ler und von 0,4 Bq/cm2 für Alpha-Strahler
nicht überschreiten. Der Grenzwert für die
Dosisleistung ist auf 2 Millisievert pro Stun-
de (mSv/h) an der Fahrzeugoberfläche und
0,1 mSv/h in 2 Metern Abstand von der
Fahrzeugoberfläche festgelegt. Die Jah-
resdosis durch Transporte darf für beliebi-
ge Personen der Öffentlichkeit 1 Millisie-
vert pro Jahr nicht überschreiten.

Während die strahlenbiologische Wirk-
samkeit der Gammastrahlung weitgehend

unstrittig ist, hat es in den vergangenen
Jahren kontroverse wissenschaftliche Dis-
kussionen gegeben, wie die Gefährlichkeit
der Neutronenstrahlung zu bewerten ist.
Bislang wurde der Gammastrahlung ein
Wichtungsfaktor von 1, der Neutronenstrah-
lung ein Wichtungsfaktor von 10 zugeord-
net. In der Debatte wurde eine Erhöhung
des Neutronenwichtungsfaktors um das
30- bis 60-fache gefordert. Im Rahmen der
Novellierung der Strahlenschutzverord-
nung wurde ein Wichtungsfaktor für Neu-
tronenstrahlung festgelegt, der je nach
Neutronenenergie zwischen 5 und 20 liegt. 

Bereits jetzt wird auf dieser Grundlage bei
den Behältern ein Faktor von 15 statt bis-
lang 10 zu Grunde gelegt und auch in die
Einsatzplanung der Polizei einbezogen.
Das BfS und das BMU werden die fort-
dauernden wissenschaftlichen Untersu-
chungen über die Wirksamkeit der Neutro-
nenstrahlung und das Ergebnis der inter-
nationalen wissenschaftlichen Bewertung
der Untersuchungen verfolgen und gege-
benenfalls zusätzliche Festlegungen tref-
fen, um den Strahlenschutz weiter zu
gewährleisten.
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SICHERHEITSNACHWEISE FÜR TRANSPORTBEHÄLTER

Um die Sicherheit eines sogenanntenTyp
B-Versandstücks unter Unfallbedingungen
nachzuweisen, prüft die Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung in einem
Zulassungsverfahren jeden Behältertyp
unter folgenden Bedingungen:

● Freier Fall aus 9 Metern Höhe auf ein
unnachgiebiges Aufprallfundament

● Freier Fall aus 1 Meter Höhe auf einen
Stahldorn von 15 cm Durchmesser

● Feuertest in einer allseitigen Flammen-
umgebung mit einer Temperatur von

mindestens 800 °C für die Dauer von 30
Minuten

● Eintauchprüfung in Wasser über 8 Stun-
den in 15 Metern Tiefe

● Eintauchprüfung in 200 Metern Wasser-
tiefe über eine Stunde im Fall von Trans-

Falltest an einem älteren Behälter vom Typ CASTOR Ia, November 1978. Die Behälter müssen nach einem Fall aus 9 m Höhe auf ein
unnachgiebiges Fundament immer noch dicht sein und die Abschirmung gewährleisten Quelle: BAM



portbehältern mit abgebrannten Brenn-
elementen.

Durch diese Testbedingungen sollen mehr
als 95 Prozent aller möglichen Transport-
unfälle abgedeckt werden. Analog zu
sogenannten auslegungsüberschreiten-
den Unfällen in Atomkraftwerken sind aber
auch „auslegungsüberschreitende“ Trans-
portunfälle nicht auszuschließen. In der
Bundesrepublik Deutschland hat es bis-
lang aber nur leichtere Unfälle und Zwi-
schenfälle gegeben. Im französischen
Grenzort Apach entgleiste am 4. Februar
1997 ein Zug mit abgebrannten Brennele-
menten aus dem Atomkraftwerk Lingen im
Emsland. Zur Freisetzung radioaktiver
Stoffe kam es dabei nicht. Auch Perso-
nenschäden waren bislang nicht zu ver-
zeichnen. 

Angesichts der Gefährdungen bei nicht
gänzlich auszuschließenden Transport-
unfällen ist vielfach kritisiert worden, dass
die Nachweise zur Behältersicherheit nicht
notwendig durch praktische Versuche
erbracht werden müssen. Der Nachweis
zur Einhaltung der Prüfbedingungen
erfolgt nämlich nicht zwangsläufig experi-
mentell auf einem Prüfstand, sondern ist
gegenwärtig auch durch Berechnungen,
Ähnlichkeitsbetrachtungen oder Versuche
an verkleinerten Modellen möglich. So
haben mit den nach 1982 entwickelten
und in Deutschland verwendeten CAS-
TOR-Typen keine praktischen Versuche
zum direkten Nachweis der Einhaltung der
Belastungsanforderungen stattgefunden.
Es ist sinnvoll, diese Praxis zu überprüfen
und gegebenenfalls nachträglich Fallver-
suche, Erhitzungsprüfungen und Ein-
tauchversuche an Originalbehältern vor-
zunehmen.
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Entgleister Zug an der deutsch-französischen Grenze bei Perl/Apach. Ein Güterzug, der
mehrere Spezialwaggons zur Wiederaufarbeitungsanlage nach Sellafield (Großbritannien)
befördern sollte. Quelle: Archiv Ridder



Beim Transport abgebrannter Brennele-
mente darf nach den internationalen Vor-
schriften die Strahlenbelastung in zwei
Meter Abstand zum Transportfahrzeug
nicht mehr als 0,1 Millisievert pro Stunde
(mSv/h) betragen. Die 1998 bei den
CASTOR-Transporten gemessenen Maxi-
malwerte der Gamma- und Neutronen-
strahlung lagen zwischen 0,02 und 0,07
mSv/h.

Die Gesellschaft für Anlagen- und Reak-
torsicherheit mbH (GRS) führte im Jahr
2000 im Auftrag des Bundesumweltmini-
steriums eine Sicherheitsanalyse zur un-
fallfreien Beförderung von radioaktiven
Abfällen und bestrahlten Brennelementen
in der Region Gorleben durch. Danach ist
die aus der Beförderung und dem Um-
schlag radioaktiver Abfälle und bestrahlter
Brennelemente zu erwartende Strahlen-
belastung gering. Sie beträgt rund ein
Hundertstel der nach Strahlenschutzver-
ordnung zulässigen Strahlenexposition für
die betroffenen Personen. Je nach unter-
stellten Abstand (5 bis 20 m) zwischen der
Person und dem vorbei fahrenden Trans-
portfahrzeug liegt sie in einem Bereich von
rund 0,010 bis 0,055 Millisievert pro Jahr.
Dies entspricht der Strahlenbelastung bei
einer Flugreise von 8 bis 10 Stunden Flug-
dauer, z.B. dem Hin- und Rückflug Berlin –
Teneriffa.

Die errechnete jährliche Strahlenbelastung
bezieht sich auf eine hypothetische Perso-
nengruppe von Anwohnern und Passan-
ten. Dabei wird angenommen, dass sie bei

maximalem Transportaufkommen sowohl
durch alle Transporte schwach- und mit-
telradioaktiver Abfälle als auch durch alle
angelieferten Behälter mit hochradioakti-
ven verglasten Wiederaufarbeitungsabfäl-
len oder bestrahlten Brennelementen
belastet werden. Dabei wird ebenfalls
angenommen, dass keine weiteren Ab-
schirmungen, z.B. durch Gebäudestruktu-
ren vorhanden sind. Bei den CASTOR-
Transporten wurde dabei eine geringe
Fahrgeschwindigkeit von 5 Kilometern pro
Stunde zu Grunde gelegt und bei sonsti-
gen Transporten von 30 Kilometern pro
Stunde.

Die für die polizeilichen Sicherheitskräfte
berechnete Strahlenexposition stimmt mit
den Ergebnissen verschiedener Dosis-
Messkampagnen mittels Personendosi-
metern überein, die von mehr als 1000
Polizei- und Sicherheitskräften während
des Einsatzes bei früheren CASTOR-
Transporten getragen wurden. Die regis-
trierten Messwerte lagen ausschließlich
unterhalb der Nachweisgrenze der Dosi-
meter, die mit etwa 0,1 mSv angegeben
wird. Ein dosimetrischer Nachweis der
Strahlenexposition wäre wegen der Nach-
weisempfindlichkeit dieser Dosimeter erst
nach einer Einsatzzeit von mindestens 2 bis
3 Stunden im unmittelbaren Umfeld eines
CASTOR-Transportfahrzeugs zu führen. 

Die Strahlenexposition des Transport- und
Handhabungspersonals liegt nach Anga-
ben der GRS für 3 Transporte hochradio-
aktiver Glaskokillen und/oder abgebrann-

ter Brennelemente bei maximal 1,3 mSv
pro Jahr. Damit liegt sie deutlich unter
dem verkehrsrechtlich zulässigen Dosis-
höchstwert von 50 mSv pro Jahr (ab Juli
2001 voraussichtlich 20 mSv pro Jahr).

Zusammenfassend stellt die GRS in ihrer
Sicherheitsanalyse fest, dass die Strahlen-
exposition, die mit dem unfallfreien Trans-
port von radioaktiven Abfällen und
bestrahlten Brennelemente verbunden ist,
deutlich unter den jeweiligen Grenzwerten
für die Bevölkerung beziehungsweise für
das Transport- und Begleitpersonal liegt
und somit keine nennenswerte radiologi-
sche Belastung darstellt.
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STRAHLENEXPOSITION DER BEVÖLKERUNG UND DES
BEGLEITPERSONALS

Die Strahlenexposition der Polizei- und
Sicherheitskräfte beträgt für einen ein-
stündigen Einsatz maximal etwa 40 Mikro-
sievert
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Wandten sich Umweltschützer zunächst
gegen den Ausbau der Atomenergie, so
setzte mit dem Ende des Baus von Leis-
tungsreaktoren verstärkt die Kritik an den
Transporten zwischen den kerntechni-
schen Anlagen ein. Ihren Höhepunkt
erreichte die Diskussion über den Trans-
port vor allem abgebrannter Brennele-
mente im Frühjahr 1998. Ende April wurde
öffentlich bekannt, dass es in den Vorjah-
ren zum Teil massive Überschreitungen
der zulässigen Grenzwerte für Kontamina-
tionen an Transportbehältern und Fahr-
zeugen gegeben hatte. Es handelte sich
dabei in erster Linie um französische
Behälter vom Typ TN und englische Behäl-
ter vom Typ Excellox. In den von der Bun-
desregierung veranlassten Untersuchun-
gen wurden grenzwertüberschreitende
Kontaminationen bereits in den 80er Jah-
ren nachgewiesen. So wurden bei den
zwischen 1988 und 1998 insgesamt 643
dokumentierten Volltransporten in die
französische Wiederaufarbeitungsanlage
La Hague in 8 Prozent der Fälle Kontami-
nationen an den Behältern und in 17 Pro-
zent der Fälle Kontaminationen an den
Waggons festgestellt. Die höchste punkt-
förmige Radioaktivitätsmenge wurde im
August 1997 mit 22.600 Bq bei einem im
Atomkraftwerk Grohnde ankommenden
leeren Waggon gemessen. Obwohl diese
Verstöße gegen internationale Sicherheits-
standards den verantwortlichen Kraft-
werksbetreibern bekannt waren, wurden
sie den Behörden gegenüber verschwie-
gen. 

Das Bundesumweltministerium stoppte im
Mai 1998 die Beförderung von bestrahlten
Brennelementen, leeren Brennelement-
Behältern und verglasten hochradioakti-
ven Abfällen. Die Bedingungen für eine
Wiederaufnahme wurden in einem 10-
Punkte-Plan zusammengefasst.

Die Ursachen für die Kontaminationen an
der Oberfläche von Transportbehältern für
abgebrannte Brennelemente gelten heute
im wesentlichen als geklärt. Sie stehen im
Zusammenhang mit der unter Wasser
erfolgenden Beladung der Behälter in den
Brennelementlagerbecken der Atomkraft-
werke oder der Entladung in der Wieder-
aufarbeitungsanlage. Als Ursache kom-
men in Frage:
● Kontaminiertes Beckenwasser in Poren,

Spalten und Hohlräumen des Behälters

oder Ablösung von dort eingenisteten
radioaktiven Partikeln

● Übertragung von Kontamination beim
Be- und Entladen durch kontaminierte
Hebezeuge

● Umwandlung festhaftender in nicht fest-
haftende Kontamination.

Die Einhaltung der Grenzwerte für die
Oberflächenkontamination ist und bleibt
Voraussetzung für die Genehmigung und
Durchführung der Transporte.

Von zentraler Bedeutung ist der Nachweis,
dass in Zukunft die Kontaminationsgrenz-

OBERFLÄCHENKONTAMINATIONEN AN TRANSPORTBEHÄLTERN

Zur Überprüfung der Kontamination der Oberfläche des Behälters werden sogenannte
Wischtests durchgeführt. Die Wischproben werden anschließend auf Radioaktivität aus-
gemessen. Nur wenn die vorgegebenen Werte eingehalten sind, darf der Behälter aus
dem Reaktorgebäude abtransportiert werden Quelle: KWO
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werte während des gesamten Transport-
vorgangs mit ausreichender Sicherheit
eingehalten werden. Diese von den Kraft-
werksbetreibern zu erbringenden Nach-
weise wurden 1999 von der Gesellschaft
für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS)
und dem Öko-Institut Darmstadt begut-
achtet. Zusätzlich hat das Bundesumwelt-
ministerium in Abstimmung mit den
zuständigen Behörden von Bund und Län-
dern einen Kriterienkatalog erarbeitet, der
die notwendigen Anforderungen für Trans-
porte festlegt. Kontaminationen sollen
künftig durch technische Maßnahmen wie
den Einsatz eines zusätzlichen Kontami-
nationsschutzhemdes und verbesserte
Handhabungsabläufe bei Beladung, Verla-
dung und Umschlag der Behälter vermie-
den werden. Mit der Wiederaufnahme der
Transporte werden die Messkontrollen
verstärkt, eine verbesserte Transportdoku-

mentation und ein verpflichtendes Melde-
verfahren bei Grenzwertüberschreitungen
eingeführt. Durch einheitliche Messproto-
kolle und ein umfangreiches Meldesystem
wird sichergestellt, dass eventuelle Grenz-
wertüberschreitungen unverzüglich den
Behörden bekannt gemacht werden.
Damit können Ursachen ermittelt und
Abhilfemöglichkeiten umgehend eingelei-
tet werden.

Die von den Betreibern zu erbringenden
Nachweise, dass zukünftig die Kontamina-
tionsgrenzwerte während des gesamten
Transportvorgangs mit ausreichender
Sicherheit eingehalten werden, wurden
1999 von der Gesellschaft für Anlagen-
und Reaktorsicherheit und dem Öko-Insti-
tut Darmstadt begutachtet.

PROBLEME MIT TRANSPORTBEHÄLTERN

Von den Oberflächenkontaminationen
waren CASTOR-Behälter in geringerem
Ausmaß als andere Behältertypen, z.B.
des Typs TN, betroffen. Ein Jahr später
aber – im Mai/Juni 1999 – gerieten spezi-
ell die CASTOR-Behälter in die Diskussi-
on, als festgestellt wurde, dass der Aus-
dehnungskoeffizient für die in die Behäl-
terwandung eingelassenen Moderatorstä-
be falsch gemessen worden war. Dadurch
wurden Ausdehnungen höheren als den
tatsächlichen Temperaturen zugeordnet. 

Moderatorstäbe dienen der Neutronenab-
schirmung. Nach dem Beladen der Behäl-
ter mit bestrahlten Brennelementen kann
die Temperatur im Bereich der Bohrungen
bis auf circa 130 °C ansteigen. Deshalb
muss in den Bohrungen ausreichend Frei-
raum vorhanden sein, damit sich die
Moderatorstäbe ungehindert ausdehnen
können. Betroffen sind Behälter für
bestrahlte Brennelemente und Glaskokil-
len mit hochradioaktiven Abfällen aus der
Wiederaufarbeitung mit Ausnahme der
bereits eingelagerten, da bei ihnen die
Wärmeleistung geringer ausfällt. In der
Konsequenz wurde für bereits gefertigte
Brennelement-Behälter die zulässige Wär-
meleistung beschränkt. Bei neuen Brenn-
element-Behältern werden entweder die

Bohrungen größer oder die Moderatorstä-
be dünner gemacht.

Meldungen zu Problemen bei ausländi-
schen Behältertypen gaben der Diskussi-
on um die Sicherheit der Transportbehäl-
ter ebenfalls neue Nahrung. So war bei
einem Falltest im Februar 1998 mit einem
britischen Behälter-Modell ein Abscheren
der Schraubverbindung des Stoßdämp-
fers festgestellt worden. Der Behälterher-
steller begann daraufhin ein umfangrei-
cheres Falltestprogramm mit einem neu
gestalteten Stoßdämpfer. 

Anfang November 1998 gelangten Mel-
dungen über Behälter mit einer Neutro-
nenabschirmung aus einem Kunstharzge-
misch, die für den Transport abgebrannter
Brennelemente zur Wiederaufarbeitung in
Frankreich eingesetzt worden waren, an
die Öffentlichkeit. Bei den Behältern waren
ein stellenweises Schmelzen und Abtrop-
fen des Harzes sowie korrosionsbedingte
Verfärbungen der Behälteroberfläche fest-
gestellt worden. Während Kritiker
Befürchtungen über einen teilweisen Ver-
lust der Neutronenabschirmung äußerten,
kam die französische Transportfirma
Transnucleaire nach Untersuchungen zu
dem Schluss, dass der Befund keine

sicherheitstechnischen Auswirkungen
gehabt habe. 

Ende November 1998 teilte die Bundesan-
stalt für Materialforschung und -prüfung
(BAM) dem BfS mit, dass bei der Kalter-
probung zur Trocknung und zum Rest-
feuchtenachweis an einem CASTOR-
Behälter in Greifswald einzelne Wasser-
tröpfchen im Dichtungsbereich festgestellt
wurden. Für die Transportsicherheit der
Behälter ist dieses Problem ohne Bedeu-
tung, allerdings müssen mögliche Auswir-
kungen auf die Langzeitsicherheit der
Behälter für die Zwischenlagerung über
einen Zeitraum von 40 Jahren geprüft wer-
den. Wassertröpfchen können hauptsäch-
lich an der Metalldichtung des Primär-
deckels auftreten, da nur dieser nach dem
Beladen unter Wasser aufgesetzt und ver-
presst wird. Da aber auch der zweite
Deckel eine Dichtbarriere darstellt, kann
es selbst bei erhöhter Korrosionsgefahr
nicht zur unmittelbaren Freisetzung der im
Behälterinneren befindlichen radioaktiven
Stoffe kommen. Um Feuchtigkeit in den
Metalldichtungen künftig zu vermeiden,
wurde das Beladeverfahren geändert. In
einigen Kernkraftwerken funktioniert das
neue Verfahren gut, andere haben damit
noch Probleme.
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Die potentielle Gefährdung durch das
radioaktive Inventar der Transportbehälter
und die beschriebenen sicherheitstechni-
schen Probleme zeigen die Notwendig-
keit, das Transportaufkommen auf ein
unabdingbar notwendiges Maß zu
beschränken. Eine Freisetzung radioakti-
ver Stoffe nach Transportunfällen soll
durch geltende atom- und verkehrsrechtli-
che Vorschriften zwar verhindert werden,
ist aber nicht mit letzter Sicherheit auszu-
schließen.

Ein Minimierungsgebot für Atomtranspor-
te kann bereits aus der Strahlenschutzver-
ordnung abgeleitet werden. Dort ist fest-
gelegt, dass jede unnötige Strahlenexpo-
sition oder Kontamination zu vermeiden
bzw. unter Beachtung des Standes von
Wissenschaft und Technik so gering wie
möglich zu halten ist. 

Die Beachtung dieses Minimierungsge-
bots ist von Bedeutung für die am Trans-
port beteiligten Beschäftigten, für das
Begleitpersonal und für die Bevölkerung.

Zusätzlich ist in den letzten Jahren die feh-
lende gesellschaftliche Akzeptanz immer
stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit
gerückt. Den deutlichsten Ausdruck liefer-
ten die Proteste anlässlich der vier durch-
geführten Transporte in den Jahren 1995
bis 1998 zu den Transportbehälterlagern

in Gorleben und Ahaus. Zur Sicherung der
Transportstrecke war jeweils ein Polizei-
aufgebot bislang nicht gekannter Größen-
ordnung notwendig. Zu den Grenzen der
politischen Durchsetzbarkeit hat die Bun-
desregierung in ihrer Regierungserklärung
folgerichtig festgestellt: „Atommülltrans-
porte quer durch die Republik, die nur
durch massiven Polizeischutz zu sichern
sind, passen nicht zu einer auf Konsens
und Zukunftsfähigkeit ausgerichteten
Demokratie“.

Die Risiken der Nutzung der Atomenergie
und die fehlende gesellschaftliche Akzep-
tanz für diese Risiken sind auch der Hin-
tergrund für den Ausstiegsbeschluss der
Bundesregierung. Die Betriebsgenehmi-
gungen der Atomkraftwerke werden zeit-
lich befristet, die Entsorgung auf die direk-
te Endlagerung beschränkt und Transpor-
te durch die Errichtung von Zwischenla-
gern an den Standorten der Atomkraft-
werke vermieden. Dies ist auch in der Ver-
einbarung vom 14. Juni 2000 zwischen
Bundesregierung und Energieversor-
gungsunternehmen über die geordnete
Beendigung der Atomenergienutzung
festgelegt.

Durch den Verzicht auf die umweltbelas-
tende Wiederaufarbeitung im Ausland
lässt sich die Zahl der Transporte von
abgebrannten Brennelementen drastisch

senken. Die Rücktransporte von Wieder-
aufarbeitungsabfällen können dadurch
völlig vermieden werden. 

Wenn die beim BfS beantragten standort-
nahen Zwischenlager nach § 6 Atomge-
setz die Voraussetzungen für eine Geneh-
migung erfüllen, wird es in einigen Jahren
ausreichende Zwischenlagerkapazitäten
an allen Kraftwerksstandorten geben. Dort
könnten bestrahlte Brennelemente für
einen Zeitraum von bis zu 40 Jahren zwi-
schengelagert werden, um anschließend
in ein bis zum Jahr 2030 zu schaffendes
Endlager befördert zu werden. Damit wür-
den dann auch die Transporte aus den
deutschen Atomkraftwerken in die zentra-
len Zwischenlager Gorleben und Ahaus
vermieden. Die Beschränkung der
Gesamtlaufzeiten der Atomkraftwerke
wird darüber hinaus zur Folge haben, dass
die Zahl der einzulagernden Brennele-
mentbehälter reduziert wird und die Trans-
porte auf ein unvermeidbares Maß
beschränkt werden können. 

Für die restlichen noch durchzuführenden
Transporte wird das BfS in den Genehmi-
gungsverfahren dafür sorgen, dass die
geltenden nationalen und internationalen
Vorschriften erfüllt werden. An der weite-
ren Verbesserung dieser Vorschriften
arbeitet das BfS auch auf internationaler
Ebene mit.

TRANSPORTMINIMIERUNG
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